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VET 156/2010  (DBK)  

Einspruch gegen die Änderung der Verordnung über die Gemeindebeiträge an die Kosten der progymnasia-

len und gymnasialen Ausbildung während der obligatorischen Schulzeit (Veto Nr. 229)  

 

Gestützt auf Art. 79 der Kantonsverfassung, § 44 des Kantonsratsgesetzes und § 90 des Geschäftsreglementes 

des Kantonsrats wird 

 

I. festgestellt: 

1. Mit Datum vom 03.11.2010 haben 38 Mitglieder des Kantonsrats Einspruch gegen die Änderung der Ver-

ordnung über die Gemeindebeiträge an die Kosten der progymnasialen und gymnasialen Ausbildung wäh-

rend der obligatorischen Schulzeit vom 31. August 2010 erhoben. 

2. Die Verordnung wurde den Mitgliedern des Kantonsrats als Veto-Nr. 229 zugestellt. 

3. Die Einspruchsfrist endet am 5. November 2010; die Einspruchsfrist ist eingehalten.  

4. Für die Gültigkeit des Einspruchs sind mindestens 17 Unterschriften erforderlich. Insgesamt haben 38 Mit-

glieder des Kantonsrats den Einspruch unterzeichnet; das Quorum ist damit erfüllt. 

 

II. verfügt: 

1. Der Einspruch gegen die Änderung der Verordnung über die Gemeindebeiträge an die Kosten der progym-

nasialen und gymnasialen Ausbildung während der obligatorischen Schulzeit vom 31. August 2010 ist zu-

stande gekommen. 

2. Der Einspruch geht zur Beratung an den Kantonsrat. 

3. Der Regierungsrat wird eingeladen, bis zum 23. November 2010 schriftlich zum Einspruch Stellung zu neh-

men. 
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